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Wiederholt wurden in den letz-
ten Jahren in den Medien  Fäl-
le genannt von angeblich
außerordentlich hohen Bei-
tragssteigerungen im Alter in
der privaten Krankenversiche-
rung (PKV). Beitragsvorteile in
jungen Jahren würden danach
angeblich durch Beitragsstei-
gerungen im Alter aufgeho-
ben. Dass dies alles so nicht
stimmt, lässt sich genau auf-
zeigen. Ein privater Kranken-
versicherungsschutz ist eine
verlässliche und solide Ent-
scheidung für die Gegenwart
und vor allem für die Zukunft. 

Kostenentwicklung

Richtig ist, dass es zum Teil
hohe Beitragserhöhungen in
der PKV gegeben hat. Solche
Beitragserhöhungen sind eine
Folge der Kostensteigerungen
im Gesundheitswesen und
auch des zunehmenden medi-
zinischen Fortschritts. Zum
Beispiel waren Herzoperati-
onen bei über 70-Jährigen in
den 60er Jahren noch undenk-
bar; sie sind heute eine medizi-
nische Standardleistung ge-
worden. Pro Jahr werden
mehrere tausend solcher Ope-
rationen bei Privatpatienten
durchgeführt, von denen jede
einzelne 15.000 Euro bis

20.000 Euro kostet. Auch die
Preise für Arzneimittel oder für
einen Behandlungstag im
Krankenhaus sind in den letz-
ten Jahrzehnten um ein Mehr-
faches gestiegen.

Falsch ist, dass solche Kosten-
und Beitragssteigerungen vor
allem in der PKV stattgefun-
den haben.

Richtig ist vielmehr, dass die
private Krankenversicherung
und die Sozialversicherung un-
gefähr im gleichen Maße von
Kostensteigerungen im Ge-
sundheitswesen betroffen
sind: Im Zeitraum von 1983 bis
2001 sind die Kosten pro Versi-
cherten in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV)
um 126,7 Prozent und in der
PKV um 132,4 Prozent gestie-
gen. Bei dem Vergleich ist zu
berücksichtigen, dass der Ge-
setzgeber im Betrachtungs-
zeitraum erhebliche Zuzah-
lungserhöhungen und Leis-
tungskürzungen in der GKV
vorgenommen hat. Solche ge-
setzgeberischen Massnahmen
betreffen die PKV nicht. 

Wie kommen die Beiträge
zustande?

Die private Krankenversiche-
rung kalkuliert risikogerechte
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Beiträge, und zwar abhängig
vom gewählten Leistungsum-
fang. Im Gegensatz zur ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung, die einen vom Einkom-
men abhängigen Solidarbei-
trag erhebt, richten sich die
Beiträge der PKV nach der ver-
sicherten Leistung in Abhän-
gigkeit vom Eintrittsalter, dem
Geschlecht und dem Gesund-
heitszustand zu Beginn der
Versicherung. Dieses Äquiva-
lenzprinzip soll sicherstellen,
dass Gruppen gleicher Risiken
dieselben Beiträge zahlen, die
dann auch ausreichen, die in
dieser Gruppe anfallenden Ver-
sicherungsleistungen zu er-
bringen. 

Die drei Säulen der
Zukunftsvorsorge

Die Beiträge werden in der pri-
vaten Krankenversicherung
nach Art der Lebensversiche-
rung auf versicherungsmathe-
matischer Grundlage berech-
net. Insgesamt gibt es drei
Säulen für die Altersvorsorge:

• Es werden Alterungsrück-
stellungen gebildet.

• Die Zinserträge aus den Al-
terungsrückstellungen ste-
hen ebenfalls überwiegend

der Altersvorsorge zur Ver-
fügung.

• Seit 1.1.2000 wird von Neu-
versicherten ein 10-prozen-
tiger Zuschlag erhoben, der
zusätzlich den Alterungs-
rückstellungen zugeführt
wird. 

Alterungsrückstellungen wer-
den als Ausgleich dafür gebil-
det, dass mit dem steigenden
Lebensalter auch die Inan-
spruchnahme von Gesund-
heitsleistungen zunimmt. Ein
80-Jähriger benötigt ein Mehr-
faches an Gesundheitsleistun-
gen verglichen mit einem 40-
Jährigen. 

Die Bildung der Alterungsrück-
stellungen soll also bewirken,
dass der Tatbestand des Älter-
werdens für sich alleine ge-
nommen nicht zu steigenden
Beiträgen führt. Im Beitrag für
den 30-Jährigen ist daher be-
reits berücksichtigt, dass die-
ser Versicherte mit 60 oder 70
Jahren mehr Gesundheitsleis-
tungen als heute benötigt. Der
30-Jährige bildet mit seinem
Beitrag bereits Vorsorge für
das mit dem Alter steigende
Krankheitsrisiko. Er zahlt des-
halb auch mehr, als seinem
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gegenwärtigen Gesundheitsri-
siko angemessen wäre. 

Ende 2001 standen insgesamt
rund 68 Mrd. Euro in der Alte-
rungsrückstellung für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung
zur Verfügung (vgl. Schaubild).

Kalkuliert wird die Alterungs-
rückstellung mit einem Zins
von 3,5 Prozent. Tatsächlich
werden am Kapitalmarkt mehr
als 3,5 Prozent Zinsen reali-
siert, mit denen die Alterungs-
rückstellungen kalkuliert wer-
den. Die tatsächliche Netto-

Entwicklung der Alterungsrückstellung 
(Kranken- und Pflegeversicherung) in Mrd. Euro
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verzinsung liegt in der PKV
derzeit über 7 Prozent. 90 Pro-
zent der über 3,5 Prozent hin-
ausgehenden Zinserträge
müssen für zusätzliche Bei-
tragsentlastungsmaßnahmen
im Alter zurückgelegt werden.
Davon kommt ein wesentli-
cher Teil unmittelbar den heu-
te über 65-Jährigen zugute. 

Die erhöhte Verwendung von
Zinserträgen für Beitragsent-
lastungsmaßnahmen im Alter
führt dazu, dass bei älteren
Versicherten künftig Kosten-
steigerungen im Gesundheits-
wesen bis zu 4 Prozent so auf-
gefangen werden können,
dass die Prämien nicht mehr
stärker steigen als bei Neuver-
sicherten. Damit gibt es kei-
nen überproportionalen Bei-
tragsanstieg für ältere Versi-
cherte mehr. 

Neu ist als zusätzliche Alters-
vorsorgemaßnahme seit 1. Ja-
nuar 2000 ein Zuschlag auf
den Beitrag von 10 Prozent für
alle Neuversicherten. Dieser
wird zwischen dem 21sten
und dem 60sten Lebensjahr
mit dem Ziel erhoben, den Bei-
trag bei entsprechend langer
Vorversicherungszeit ab dem
65sten Lebensjahr konstant zu
halten. Auf diese Weise kön-
nen also nicht nur die altersbe-

dingt steigende Inan-
spruchnahme von Gesund-
heitsleistungen, sondern auch
allgemeine Kostensteigerun-
gen aufgefangen werden. Je
nach Vorversicherungszeit und
Kostenentwicklung ist ab dem
80sten Lebensjahr sogar eine
Beitragssenkung möglich. Ei-
ne vorherige Beitragssenkung
erlaubt der Gesetzgeber leider
nicht. In Lebensphasen formu-
liert ergeben sich also folgen-
de Abschnitte für die Beitrags-
entwicklung: 

• Zwischen dem 21sten und
60sten Lebensjahr wird ein
Zuschlag von 10 Prozent er-
hoben. Ab dem 61sten Le-
bensjahr entfällt der Zu-
schlag. Der Beitrag er-
mäßigt sich also um etwa
10 Prozent mit Beginn des
61sten Lebensjahres. 

• Zum 65sten Lebensjahr ent-
fällt in der Regel der Beitrag
für eine Krankentagegeld-
versicherung.

• Ab dem 65sten Lebensjahr
werden die aus dem Zu-
schlag angesammelten Mit-
tel zur Begrenzung des Bei-
tragsanstieges verwendet.
Bei hinreichend langen Vor-
versicherungszeiten kann
der Beitrag absolut konstant
bleiben. 



6
• Ab dem 80sten Lebensjahr

kann es möglicherweise zu
einer Beitragssenkung kom-
men. Ob und in welchem
Ausmaß hängt vor allem
von der Kostenentwicklung
im Gesundheitswesen, der
Vorversicherungszeit und
der am Kapitalmarkt erziel-
baren Verzinsung ab. 

Der Zuschlag wird nur für 
die Krankheitsvollversiche-
rung, nicht aber für Tagegeld-
versicherungen und Zusatzver-
sicherungen erhoben. Anwart-
schaftsversicherungen sind
ebenfalls ausgenommen. 

Wer bereits am 1. Januar 2000
versichert war, konnte freiwil-
lig an dem Zuschlag teilneh-
men. In diesem Fall ist zum 1.
Januar 2001 zunächst ein Zu-
schlag von 2 Prozent berech-
net worden, der dann in den
folgenden vier Jahren um je-
weils 2 Prozent erhöht wird. 

Der Beitragszuschlag ist wie
der Krankenversicherungsbei-
trag durch den Arbeitgeber zu-
schussfähig. 

Zum Verständnis von Beitrags-
entwicklungen

Die Beiträge bleiben im Zeit-
ablauf nicht konstant. Die Leis-

tungen, die der Versicherte er-
hält, verteuern sich von Jahr zu
Jahr: Die Pflegesätze in den
Krankenhäusern steigen, die
Arzneimittelpreise steigen und
auch die Ärzte und Zahnärzte
schreiben von Jahr zu Jahr
höhere Rechnungen. Hinzu
kommen Auswirkungen des
medizinischen Fortschritts, die
ebenfalls meist Kostensteige-
rungen nach sich ziehen. 

Auch andere Güter und
Dienstleistungen werden von
Jahr zu Jahr teurer. Eine Le-
bensversicherung, die 1980
über eine Summe von 100.000
Euro abgeschlossen wurde,
braucht bis heute keine Bei-
tragserhöhung. Allerdings
stellten 100.000 Euro im Jahre
1970 ein wesentlich größeres
Vermögen als heute dar. Der
Pflegesatz im Krankenhaus be-
trug 1970 rund 15 Euro. Heute
sind Pflegesätze von über 250
Euro keine Ausnahme mehr. 

Deshalb ist es im Gesund-
heitswesen fortwährend erfor-
derlich, dass der Umfang des
Versicherungsschutzes und
damit auch die Beiträge den
tatsächlichen Entwicklungen
angepasst werden. Solange
Gesundheitsleistungen teurer
werden, wird es auch immer
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Beitragserhöhungen geben.
Dies gilt für jedes Krankenver-
sicherungssystem. 

Über einen längeren Zeitraum
betrachtet ist die Entwicklung
der PKV-Beiträge im Alter eng
an die allgemeine Kostenstei-
gerung im Gesundheitswesen
gebunden. Jedes Versiche-
rungssystem ist, unabhängig
davon, nach welchen Metho-
den der Beitrag kalkuliert wird,
von diesen allgemeinen Kos-
tensteigerungen betroffen. Die

beiden Beispiele anhand von
Tarifen eines größeren PKV-
Unternehmens machen die
Beitragsentwicklung deutlich.
Dabei handelt es sich bei dem
zweiten Beispiel eher um ei-
nen Ausnahmefall, da der Ein-
tritt in die PKV in der Regel in
jüngeren Jahren erfolgt. Es soll
aber zeigen, dass die Beitrags-
entwicklung in der PKV nicht
nur davon abhängig ist, ob man
in jungen oder in späteren Le-
bensjahren zur PKV gekom-
men ist, sondern auch hier

Beispiel 1: Eintritt in die PKV 1975 mit 30 Jahren

PKV: ambulante Behandlung mit Selbstbehalt, Zahnbehandlung
und -ersatz, stationäre Behandlung mit Zweibettzimmer und
Chefarzt, Krankentagegeld nach der sechsten Woche 81,81 Eu-
ro pro Tag, Beitragsrückerstattung möglich.

PKV
Jahr Beitrag in Euro Höchstbeitrag

Selbstbehalt Mann Frau GKV in Euro

1975 153,39 60,56 92,06 112,74

1985 255,65 111,08 156,95 244,35

1990 255,65 132,83 187,80 301,98

1995 306,78 242,82 344,82 394,82

1998 306,78 298,32 378,84 434,85

2000 306,78 325,05 377,54 445,21

2001 330,00 352,38 410,45 450,39

2002 330,00 355,60 413,17 455,63
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kommt es vor allem auf die all-
gemeine Kostenentwicklung
im Gesundheitswesen an. 

Die meisten Versicherten in der
PKV entscheiden sich – wie in
den Beispielen auf Seite 7 und
8 – für einen Selbstbehalt. Die-
ser wirkt nicht nur beitragssen-
kend, sondern kann auch inte-
ressant sein, um die Inan-
spruchnahme einer Beitrags-
rückgewähr nicht zu gefähr-
den. In beiden Beispielen ist
der Selbstbehalt in der PKV
langsamer als der Beitrag ge-
stiegen. Unter Einrechnung
des Selbstbehalts wird der pro-
zentuale Beitragsanstieg also

niedriger als in den Beispielen
angegeben. 

Beitragsanpassungen und
ihre Darstellung in der 
Öffentlichkeit

In den Medien ist vergleichs-
weise häufig von Beitragsstei-
gerungen in der PKV die Rede,
zuweilen sogar von zweistelli-
gen Zuwachsraten. 

Steigen die Beiträge bei der
PKV also doch schneller als bei
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung? Die Beiträge in der
GKV sind einkommensabhän-
gig. Steigt das Einkommen,

Beispiel 2: Eintritt in die PKV 1975 mit 55 Jahren

PKV: ambulante Behandlung mit Selbstbehalt, Zahnbehandlung
und -ersatz, stationäre Behandlung, Krankentagegeld entfällt ab
1985 wegen Renteneintritts. Beitragsrückerstattung möglich.

PKV
Jahr Beitrag in Euro

Selbstbehalt Mann Frau

1975 383,47 82,57 86,28
1985 511,29 88,72 129,63
1990 511,29 124,73 156,03
1995 613,55 220,40 269,94
1998 613,55 278,03 319,06
2000 613,55 278,67 327,56
2001 660,00 259,61 326,70
2002 660,00 255,49 324,17
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dann steigt auch der Beitrag.
Bei sinkendem Einkommen
unterhalb der Bemessungs-
grenze hat das den unbestreit-
baren Vorzug, dass zwar nicht
die prozentuale, wohl aber die
absolute Beitragsbelastung
ebenfalls sinkt. Die Beiträge in
der GKV verändern sich bei
den Pflichtversicherten mit je-
der Gehaltsänderung. Steigt
das Gehalt z.B. um 5 Prozent,
so erhöhen sich auch die
Beiträge für die gesetzlichen
Krankenkassen um 5 Prozent.
So führt jede Tariflohnände-
rung und jede individuelle Ge-
haltsveränderung bei einem
Pflichtversicherten zu einer
Änderung der Krankenkassen-
beiträge. Je höher das Ein-
kommen, desto höher ist
natürlich auch die finanzielle
Belastbarkeit und umso eher
lassen sich höhere Beiträge
verkraften. Für die Frage, wie
hoch die tatsächliche prozen-
tuale Steigerung ist, ist dies al-
lerdings weniger von Bedeu-
tung. 

Bei einem Arbeitnehmer, der
freiwillig in der GKV versichert
ist, führt zwar nicht die
Gehaltserhöhung zu einem An-
stieg des GKV-Beitrags, wohl
aber die Erhöhung der Bei-
tragsbemessungsgrenze, und

zwar so lange, bis das Einkom-
men von der Bemessungs-
grenze eingeholt wird. Jedes
Jahr zum 1. Januar steigt diese
Grenze um einen bestimmten
Prozentsatz an. Der Anstieg
folgt der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung. Für freiwil-
lig Versicherte bedeutet dies
praktisch eine automatische
Erhöhung ihrer Krankenkas-
senbeiträge. Über solche „ein-
kommensabhängigen“ Bei-
tragserhöhungen bei den Kran-
kenkassen wird in den Medien
nur selten berichtet. 

Demgegenüber sind die
Beiträge in der PKV vom Ein-
kommen unabhängig. Auch
wenn das Einkommen in ei-
nem Jahr um 10 Prozent stei-
gen sollte und die Beitragsbe-
messungsgrenze angehoben
wird, hat das auf den Kranken-
versicherungsbeitrag keinen
Einfluss. Er bleibt davon un-
berührt. Dies gilt allerdings
auch, wenn das Einkommen
sinkt. 

Eine Beitragssatzanhebung bei
den gesetzlichen Krankenkas-
sen um einen Prozentpunkt
von beispielsweise 13 auf 14
Prozent klingt wie ein beschei-
dener Anstieg. Bei einem Ein-
kommen von 2.500 Euro be-
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deutet das aber, dass der Bei-
trag von 325 Euro auf 350 Eu-
ro ansteigt. Bei einem Einkom-
men von 1.500 Euro steigt der
Beitrag von 195 Euro auf 
210 Euro. Rechnerisch sind
das jeweils 7,7 Prozent. Die
Argumentation mit Prozent-

punkten ist deshalb zuweilen
missverständlich. 7,7 Prozent
Anstieg verbunden mit einer
dreiprozentigen Gehaltssteige-
rung führen im Ergebnis aber
bereits zu einer zweistelligen
Erhöhung der Krankenkassen-
beiträge:

Beispiel :
Gehalt am x 13 %
Jahresanfang 2.425 Euro Krankenkassen- = 315,25 Euro

beitragssatz

Gehalt ab x 13 %
1.6. 2.500 Euro Krankenkassen- = 325,00 Euro

beitragssatz

Beitragssatz- x 14 %
erhöhung von 2.500 Euro neuer = 350,00 Euro
13 auf 14 % Beitragssatz

tatsächlicher Anstieg
des Krankenkassenbeitrages + 11,0 %

Die Beurteilung des Beitrags-
anstiegs in der PKV ist schwie-
riger. Jede einzelne Beitragser-
höhung muss von einem unab-
hängigen Treuhänder geneh-
migt und dem Versicherten 
individuell mitgeteilt werden.
Denn eine an das Einkommen
gekoppelte Beitragserhöhung
gibt es bei der PKV nicht. Bei
der Beurteilung einer Beitrags-
erhöhung ist zudem darauf zu
achten, wie lange die letzte Er-
höhung zurückliegt. Ist bei-
spielsweise die letzte Er-

höhung schon drei Jahre her,
dann führt eine Beitragser-
höhung von 11 Prozent zum
gleichen Ergebnis wie eine
Beitragsanpassung von jähr-
lich 3,53 Prozent. 

Und noch etwas ist zu beach-
ten. Beitragsanpassungen sind
in jedem einzelnen Tarif je-
weils gesondert vorzuneh-
men. Viele Versicherte haben
in der PKV mehrere Tarife ab-
geschlossen; z.B. 
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• Tarif für ambulante Behand-

lung

• Tarif für Zahnbehandlung

• Tarif für Krankenhausleistun-
gen

• Tarif für Krankentagegeld.

Wird beispielsweise nur der
Beitrag des Tarifs für ambulan-
te Behandlung um 15 Prozent
erhöht und macht der Tarif für
ambulante Behandlung ein
Drittel des gesamten PKV-Ver-
trages aus, dann führt das da-
zu, dass sich der Gesamtbei-
trag auch nur um ein Drittel -
also um 5 Prozent - erhöht. 

Wer Beitragsanpassungen in
der PKV also wirklich beurtei-
len will, der muss genau hin-
schauen. Meldungen von an-
geblich drastischen Beitragser-
höhungen erscheinen bei ge-
nauer Betrachtung meist in ei-
nem etwas anderen Licht. Nur
wer genau vergleicht, kommt
zu einem wirklich aussagefähi-
gen Ergebnis. Zudem ist es
immer besser, einen Vergleich
über einen längeren Zeitraum
von z.B. 10 Jahren zu ziehen.
Vergleiche einzelner Jahre
können durch Sondereinflüsse
gekennzeichnet sein. 

Wann kann der Beitrag in der
PKV angepasst werden?

Eine Beurteilung über eine
Beitragsanpassung in der PKV
erfolgt, indem jeder Tarif und
innerhalb eines jeden Tarifs
Gruppen gleicher Risiken, d.h.
vor allem differenziert nach
Eintrittsaltersgruppen, unter-
sucht werden. Sind die Ausga-
ben für die Versicherten dieser
Gruppe stärker gestiegen als
ursprünglich kalkuliert, dann
wird eine Beitragsanpassung
erforderlich. Dies setzt die Zu-
stimmung eines unabhängi-
gen und fachlich qualifizierten
Treuhänders voraus. Der
Treuhänder ist verpflichtet zu
prüfen, ob die Berechnung der
Prämien mit den dafür beste-
henden Vorschriften in Ein-
klang steht. Dazu sind ihm alle
erforderlichen technischen
Rechnungsgrundlagen ein-
schließlich der hierfür benötig-
ten Nachweise und Daten zur
Verfügung zu stellen. In den
technischen Grundlagen müs-
sen die Grundsätze für die 
Berechnung der Prämien und
Alterungsrückstellungen ein-
schließlich der verwendeten
Rechnungsgrundlagen und
mathematischen Formeln voll-
ständig angegeben sein. 
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Können Alterungsrück-
stellungen „mitgenommen“
werden?

Selbstverständlich kann ein
Versicherter unter Einhaltung
einer jährlichen Kündigungs-
frist seinen Versicherungsver-
trag kündigen. Das Versiche-
rungsunternehmen seinerseits
kann nicht kündigen. Die PKV-
Unternehmen haben in der
Vollversicherung ausdrücklich
auf das Kündigungsrecht in
den Vertragsbedingungen ver-
zichtet. 

Häufig wird die Frage gestellt,
ob der Versicherte bei einer
Kündigung „seine“ bereits
„angesparte Alterungsrückstel-
lung“ ausgezahlt bekommt.
Diese Frage ist mit „Nein“ zu
beantworten. Denn die Alte-
rungsrückstellung wird nicht
pro Person, sondern jeweils für
eine Gruppe von Versicherten
(z.B. alle Versicherten eines Ta-
rifs) gebildet. Sie ist also nicht
individualisiert. Scheidet je-
mand z.B. durch Kündigung
aus, dann kommt die bereits
vorhandene Alterungsrückstel-
lung den verbliebenen Versi-
cherten in dem jeweiligen Tarif
zugute. Dadurch wird das Rosi-
nenpicken guter Risiken zu La-
sten der verlassenen Versicher-
tengemeinschaft vermieden. 

Theoretisch wäre es denkbar,
die Alterungsrückstellung auch
individuell zu bilden. Dies ist
letztlich eine Frage des anzu-
wendenden Kalkulationsver-
fahrens. Ein solches Verfahren
hätte allerdings einen entschei-
denden Nachteil. Von der Mit-
gabe der Alterungsrückstel-
lung könnten insbesondere
„gesunde“ Versicherte Ge-
brauch machen. „Kranke“ Ver-
sicherte hätten hingegen kaum
eine Möglichkeit, ein anderes
Versicherungsunternehmen zu
finden, das ihnen ein günstiges
Beitragsangebot machen
könnte. Die Risikoprüfung zu
Versicherungsbeginn würde
dazu führen, dass hohe Risiko-
zuschläge berechnet werden
müssten oder bestimmte chro-
nische Erkrankungen vielleicht
gar nicht mehr versichert wer-
den könnten.

Wenn aber nur „gesunde“
Versicherte von dem Mitgabe-
angebot der Alterungsrückstel-
lung Gebrauch machen kön-
nen, dann haben „kranke“ Ver-
sicherte das Nachsehen. Der
Effekt wäre eine Entsolidari-
sierung. Scheiden „Gesunde“
aus dem Tarif aus, dann muss
es für die verbleibenden
„Kranken“ zwangsläufig teu-
rer werden. Deshalb ist die
Mitgabe der Alterungsrück-
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stellung keine Möglichkeit, die
für eine private Krankenversi-
cherung ernsthaft diskutiert
werden kann. Mitte 1996 hat
deshalb auch eine unabhängi-
ge Expertenkommission, die
auf Initiative des Deutschen
Bundestages beim Bundesfi-
nanzministerium eingerichtet
wurde, die Mitgabe von Alte-
rungsrückstellungen als einen
nicht praktikablen Vorschlag
abgelehnt. Der Bundesge-
richtshof hat ebenfalls in einer
höchstrichterlichen Entschei-
dung die Mitgabe von Alte-
rungsrückstellungen verneint.

Welche Auswirkungen haben
die demographischen
Veränderungen auf die
Finanzierbarkeit der Kran-
kenversicherungsbeiträge?

Der Altersaufbau der Bevölke-
rung ändert sich in den näch-
sten Jahrzehnten durchgrei-
fend: 

• Heute ist jeder fünfte Bür-
ger älter als 60 Jahre; im
Jahr 2030 wird dies jeder
dritte sein.

• Die Zahl der über 80-Jähri-
gen steigt kontinuierlich; ih-
re Zahl wird bis zum Jahr
2030 um fast 90 Prozent zu-
nehmen.

• Gleichzeitig verringert sich
die Gesamtbevölkerung bis
zum Jahr 2030 um zehn
Prozentpunkte.

Mit dieser Entwicklung müs-
sen sich sowohl die gesetzli-
che als auch die private Kran-
kenversicherung auseinander-
setzen. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere die
unterschiedlichen Finanzie-
rungsverfahren von Bedeu-
tung. 

Die GKV arbeitet nach dem
Umlageverfahren, bei dem die
gesamten Kosten in vollem
Umfang aus den laufenden
Beitragseinnahmen finanziert
werden müssen. Infolge der
oben aufgeführten Entwick-
lung werden deshalb in der
GKV immer weniger jüngere
Versicherte die Kosten für im-
mer mehr ältere Versicherte
mittragen müssen.

Die PKV kalkuliert nach dem
Anwartschaftsdeckungsver-
fahren, das bei der Beitragskal-
kulation auch die mit dem Le-
bensalter steigende Inan-
spruchnahme von Gesund-
heitsleistungen berücksichtigt.
Auf diese Weise bildet die PKV
jetzt bereits Vorsorge für die
Zukunft.
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Auf das so gebildete finanziel-
le Polster wird es entschei-
dend ankommen, wenn im-
mer mehr alte Menschen im
Ruhestand immer weniger
Menschen im erwerbstätigen
Alter gegenüberstehen. 

In der PKV gibt es grundsätz-
lich keine Verschiebung der
Beiträge auf andere Generati-
onen. Versicherungsmathema-
tisch bringt jeder Jahrgang die
Krankheitskosten für seinen
Jahrgang auf. Die älteren Ver-
sicherten sind daher prinzipiell
nicht auf die Zahlungsfähigkeit
der jüngeren Generation ange-
wiesen. Durch die sog. Alte-
rungsrückstellungen sind die
Privatversicherten deshalb für
die Zukunft gut gerüstet. Die
in jungen Jahren angesammel-
ten Beitragsteile, die verzins-
lich angelegt wurden, sollen
die mit dem höheren Lebens-
alter steigenden Leistungen fi-
nanzieren. Ende 2001 beliefen
sich die gebildeten Alterungs-
rückstellungen bereits auf
rund 68 Mrd. Euro, siehe
Schaubild auf Seite 4.

Gibt es Möglichkeiten der indi-
viduellen Beitragssenkung?

Für jeden Menschen kann es
insbesondere im Alter Situati-

onen geben, in denen er die fi-
nanzielle Belastung durch den
Krankenversicherungsbeitrag
reduzieren möchte. Die private
Krankenversicherung kennt
hierfür mehrere Möglichkeiten. 

So kann der Privatversicherte
Anpassungen im individuellen
Versicherungsschutz vorneh-
men. Der Wechsel von einem
Tarif zu einem anderen, die Er-
höhung des vereinbarten
Selbstbehalts oder auch die
Absenkung des Versiche-
rungsschutzes im Kranken-
haus vom Einbettzimmer auf
das Zweibettzimmer können
interessante Alternativen sein,
eine deutliche Beitragsentlas-
tung zu erreichen. Welche Al-
ternativen im Einzelnen beste-
hen, lässt sich nur individuell
klären. Hier ist eine persönli-
che Beratung durch die jeweili-
ge Versicherung das Beste. 

Was bietet der Standardtarif?

Darüber hinaus gibt es für je-
den PKV-Versicherten nach
Vollendung des 65sten Le-
bensjahres mit mindestens
zehnjähriger Vorversicherungs-
zeit die Möglichkeit, in einen
sog. Standardtarif zu wech-
seln. Unter bestimmten Bedin-
gungen ist seit 1. Juli 2000 so-
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gar schon ein früherer Wech-
sel möglich. Der Beitrag für
den Standardtarif ist begrenzt
auf die Höhe des durchschnitt-
lichen Höchstbeitrags der GKV.
Je mehr Versicherungsjahre
ein vollversicherter älterer Ver-
sicherter bereits aufzuweisen
hat, desto mehr wird der
Höchstbeitrag unterschritten,
da die angesammelten Alte-
rungsrückstellungen beim
Wechsel in den Standardtarif
voll angerechnet werden. Die
Leistungen dieses Tarifs ent-
sprechen im Wesentlichen de-
nen der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Die PKV über-
nimmt die Kosten für die Be-
handlung durch alle niederge-
lassenen Ärzte und Zahnärzte
einschließlich gezielter Vorsor-
geuntersuchungen nach ge-
setzlich eingeführten Program-
men. Für die ambulante Be-
handlung durch Ärzte und
Zahnärzte, für die stationäre
Behandlung und für Arznei-,
Heil- und Hilfsmittel sind
Selbstbeteiligungen vorgese-
hen, die jedoch insgesamt
höchstens 306,78 Euro pro
Jahr betragen. Ärzte und
Zahnärzte haben ihr Honorar
auf das  1,7fache der Gebüh-
renordnung für Ärzte bzw.
Zahnärzte zu begrenzen.

Bei einer Krankenhausbehand-
lung sind wie in der GKV die
allgemeinen Krankenhausleis-
tungen, d.h. die Unterbringung
im Mehrbettzimmer ein-
schließlich der Behandlung
durch die jeweils diensthaben-
den Ärzte, versichert. Als An-
rechnung häuslicher Ersparnis-
se ist pro Tag ein Eigenanteil
von 9 Euro für maximal 14 Ta-
ge Krankenhausaufenthalt pro
Jahr vorgesehen. Fahrtkosten
zum und vom Krankenhaus
wegen stationärer Behand-
lung, die über 13 Euro hinaus-
gehen, werden zu 100 Prozent
erstattet. 

Der Versicherungsschutz des
Standardtarifs erstreckt sich
auf Heilbehandlung in Europa.
Er kann aber durch Vereinba-
rung auf außereuropäische
Länder ausgedehnt werden. 

Haben Sie weitere Fragen?

Selbstverständlich stehen wir
Ihnen gern zur Beantwortung
weiterer Fragen zur Verfü-
gung. Bei Fragen zu einzelnen
Tarifen wenden Sie sich bitte
unmittelbar an das jeweilige
PKV-Unternehmen.
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